












Gremienmitglieder Zugang erlangen, schließt die Weitergabe an Dritte und die eigene Nutzung 
aus. 

§9

Wissenschaftliches Fehlverhalten 

Wissenschaftliches Fehlverhalten liegt vor, wenn in einem wissenschaftlichen Zusammenhang 
bewusst oder grob fahrlässig Falschangaben gemacht werden, geistiges Eigentum anderer 
verletzt oder auf andere Weise deren Forschungstätigkeit rechts- oder sittenwidrig 
beeinträchtigt wird. Entscheidend sind jeweils die Umstände des Einzelfalls. 

Als wissenschaftliches Fehlverhalten sind insbesondere die in der Anlage aufgeführten 
Handlungen anzusehen. 

§ 10

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in Konfliktfällen und in Fragen 
vermuteten wissenschaftlichen Fehlverhaltens 

Die Mitglieder und alle Beschäftigten der Akademie können sich in Konfliktfällen, in Fragen 
guter wissenschaftlicher Praxis und in Fragen vermuteten wissenschaftlichen Fehlverhaltens an 
eine unabhängige Ombudsperson wenden. Die Ombudsperson sowie eine Vertretung, die für 
den Fall der Besorgnis der Befangenheit oder der Verhinderung tätig werden kann, werden vom 
Vorstand der Akademie für eine Dauer von fünf Jahren ernannt. Eine weitere Amtszeit ist 
möglich. 3 Die jeweilige Ombudsperson wird auf geeignete Weise akademieweit bekannt 
gemacht. Leitung und Gremien der Akademie unterstützen ihre Arbeit, fördern ihre Akzeptanz 
im Haus und tragen so zu ihrer Entlastung bei. 

Daneben können sich die Mitglieder und alle Beschäftigten der Akademie auch an 

• das überregional tätige Gremium „Ombudsman für die Wissenschaft:"4,
• die für das betreffende Fachgebiet zuständige Sektionssprecherin oder den für das

Fachgebiet zuständigen Sektionssprecher, und/ oder
• eine Sprecherin oder einen Sprecher der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter wenden.

Die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner beraten diejenigen, die sie über ein konkret 
vermutetes wissenschaftliches Fehlverhalten informieren, und greifen von sich aus einschlägige 
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Die Ombudspersonen dürfen während der Ausübung dieses Amtes nicht Mitglied eines zentralen 
Leitungsgremiums ihrer Einrichtung sein. Als Ombudspersonen werden integre Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler mit Leitungserfahrung von der Präsidentin oder dem Präsidenten ausgewählt. Die aktuellen 
Ombudspersonen finden Sie hier: https://intern.badw.de/ombudspersonen.html . 
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Das Gremium „Ombudsman für die Wissenschaft" ist eine unabhängige Instanz, die zur Beratung und 
Unterstützung in Fragen guter wissenschaftlicher Praxis und ihrer Verletzung durch wissenschaftliche 
Unredlichkeit zur Verfügung steht. 
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